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AUSZUG ous dem Beschlussregister des Stodtrotes

Öffentliche Sitzung vom 26, Juni 2019

TAGESORDNUNG: Stödtische Stroßenverkehrsordnung:
Aufhebung der Ergönzungsverordnung vom 21.11.1972
betreffend den Einbohn- und Anliegeruerkehr in der
ehemols provisorischen Umgehungsstroße im Koperberg
zwischen den Anwesen 35-101 (heute Aufm Roin)

DER STADTRAT,

ln Anbetrocht doss der Stodtrot in seiner Sitzung vom 27. November 1912 die
Ergönzungsverordnung betreffend den Einbohn- und Anliegerverkehr in der ehemols
provisorischen Umgehungsstroße im Koperberg zwischen den Anwesen 35-101
(heute Aufm Roin) genehmigt hot

ln Anbetrocht doss in der Stroße Aufm Roin regelmößig Douerporke" olle Porkstellen
longfristig belegen, so doss die direkten Anwohner keine freien Porkplötze mehr
vorfinden;

ln Anbetrocht doss in der Stroße Aufm Roin sowohl eine bloue Zone mit einer
moximolen Porkdouer von 60 Minuten, oußer für lnhober einer Anwohnerporkkorte,
ols ouch ein Zufohrtsveltot oußer für den Ortsverkehr, eingerichtet werden soll, so
doss Abhilfe für die Anwohner geschoffen werden könnte;

Noch Kenntnisnohme, doss die Einrichtung einer blouen Zone nicht mit dem
vorhondenqn An liegerverkehr einhergehen kon n;

Noch Kenntnisnohme, doss der Anlieger- und Einbohnverkehr in der ursprünglichen
stödtischen Stroßenverkehrsordnung von 1961 zusommen in einem einzigen Artikel
geregelt wurde;

ln Anbetrocht doss folglich die Ergönzungsverordnung vom 27.11.1972, die den
Einbohn- und Anliegerverkehr in der ehemols provisorischen Umgehungsstroße im
Koperberg zwischen den Anwesen 35-101 (heute Aufm Roin) regel! oufgehoben
werden muss;

Noch Kenntnisnohme des vorherigen positiven Gutochtens der zustöndigen
Beomten des Öffentlichen Dienstes der Wollonie - Mobilitöt Nomur vom 01.06.2019
sowie der Polizei;

Aufgrund des Gemeindedekretes;

Aufgrund des Gesetzes über den Stroßenverkehn

Aufgrund des Königlichen Erlosses betreffend die ollgemeine Verordnung über den
Stroßenverkehr sowie die Nutzung der Verkehrswege;

Aufgrund des Ministeriellen Erlosses, womit die Mindestobmessungen und die
besonderen Aufstellungsbedingungen der Verkehrszeichen festgelegt werden;

Aufgrund des Ministeriellen Rundschreibens betreffend die Ergönzungs-
verordnungen und dos Aufstellen der Verkehrszeichen;

Auf Vorschlog des Gemeindekollegiums sowie noch Berotung im Bou- und
Mobilitotsousschuss,
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beschließt
einstimmig,

die Aufhebung der Ergönzungsverordnung vom 27.11.1972 betreffend den Einbohn-
und Anliegerverkehr in der ehemqls provisorischen Umgehungsstroße im Koperberg
zwischen den Anwesen 35-101 (heute Aufm Roin) zu genehmigen und die
stödtische Stro ße nve rkehrso rd n u n g u nte r Anwen d u n g fol ge nde r Arti kel entspreche nd
onzupossen:

Artikel 1:

Die Ergönzungsverordnung vom 2l.11.1972 betreffend den Einbohn- und
Anliegerverkehr in der ehemols provisorischen Umgehungsstroße im Koperberg
zwischen den Anwesen 35-101 (heute Aufm Roin) wird oufgehoben,

Artikel 2:
Diese Moßnohme wird durch dos Entfernen der ungültigen Beschilderung
konkretisier[

Artikel 3:
Gegenwörtiger Beschluss wird der zustöndigen Behörde des Offentlichen Dienstes
der Wollonie zur Genehmigung unterbreitet

Artikel 4:
Gegenwörtiger Beschluss wird entsprechend den Bestimmungen des
Gemein dedekretes veröffe ntl icht
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